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 Wissenswertes ____________________________  
 

Amtliches Verzeichnis präqualifizierter Unternehmen (AVPQ): Ab 1. Juni 2025 kein Gewerbezent-

ralregisterauszug (GZR) mehr notwendig 

Am 30. Mai 2025 endet die dreijährige Übergangsfrist. Bis zu diesem Datum wird noch ein Gewerbezent-

ralregisterauszug für die Eintragung in das Amtliches Verzeichnis benötig. Ab dem 1. Juni 2025 muss 

dieser Auszug nicht mehr für die Eintragung eingereicht werden. Ab Juni wird nur noch ausschließlich 

automatisch das Wettbewerbsregister abgerufen, welches somit den Gewerbezentralregisterauszug er-

setzt. 

 

In eigener Sache 

Am 07./08. Mai 2025 trafen sich die Auftragsberatungsstellen der Bundesländer in Dresden zu ihrer jähr-

lich stattfindenden Sitzung. Bei diesem Austausch ging es maßgeblich um die aktuellen Entwicklungen 

im Vergaberecht. Dazu hatten die Teilnehmer die Möglichkeit sich mit dem Bundeswirtschaftsministerium 

zu den geplanten Vorhaben auszutauschen. In den Berichten der Bundesländer wurde deutlich sichtbar, 

wie umfangreich die Zersplitterung von Regelungen wie Wertgrenzen, Tariftreue und der Forderung nach 

nachhaltigen und innovativen Beschaffungen in den verschiedenen Bundesländern ist. Sowohl die Auf-

tragsberatungsstellen als auch das Bundeswirtschaftsministerium sind bemüht dem entgegenzuwirken. 

Außerdem haben sich die Teilnehmer u. a. mit der Weiterentwicklung und weiteren Digitalisierung des 

Amtlichen Verzeichnisses, innovativen Beschaffungen und Fragen der Zusammenarbeit mit der Bundes-

wehr im Rahmen der anstehenden Beschaffungen und der besseren Beteiligung von KMU und Startups 

befasst. 

 

Weichenstellung für die digitale Verwaltung 

In seiner Frühjahrssitzung hat der IT-Planungsrat Weiterentwicklung der digitalen Verwaltung in Deutsch-

land gefasst. 

Als zentraler Bestandteil der Föderalen Digitalstrategie verabschiedete der IT-Planungsrat sogenannte 

Zielbilder für fünf Schwerpunktthemen, die als strategische Leitplanken für die Digitalisierung der Verwal-

tung dienen sollen. 

Die Zielbilder umfassen folgende Handlungsfelder: 

• Digitale Transformation: Förderung digitaler Kompetenzen, Abbau von Hemmnissen und 

Einführung verbindlicher Standards. 

• Digitale Anwendungen: Ausbau des EfA-Prinzips („Einer für Alle“), Umsetzung des Once-

Only-Prinzips sowie Weiterentwicklung des Onlinezugangsgesetzes. 

• Informationssicherheit: Aufbau eines Informationssicherheits-Managementsystems, Stär-

kung der IT-Sicherheitsinfrastruktur und Krisenmanagement. 

• Datennutzung: Etablierung von Data Governance, Umsetzung der Registermodernisierung 

und Entwicklung datenbasierter KI-Anwendungen. 

• Digitale Infrastruktur: Automatisierung der Bereitstellung, Ausbau von Netzinfrastrukturen 

sowie Nutzung innovativer Umsetzungsformen. 

Ein zentrales Portfoliomanagement soll die effizientere Umsetzung der Strategie unterstützen und Priori-

täten unter Berücksichtigung begrenzter Ressourcen besser zu setzen. Ein weiterer Schwerpunkt der 

Sitzung war die Deutsche Verwaltungscloud (DVC), die ihre Pilotphase erfolgreich absolviert hat. Mit dem 

Beschluss zur langfristigen Finanzierung und Fortschreibung der Zielarchitektur soll der Weg für die In-

tegration neuer Cloud-Lösungen in die föderale Infrastruktur geebnet werden. Zudem verständigte sich 

das Gremium auf eine neue Struktur zur Umsetzung der Registermodernisierung. Diese wird bis Ende 
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Juni 2025 in das Nationale Once-Only-Technical-System (NOOTS) überführt. NOOTS soll künftig den 

digitalen Austausch behördlicher Nachweise ermöglichen, ohne dass Bürgerinnen und Bürger diese 

mehrfach einreichen müssen. Damit wird das sogenannte Once-Only-Prinzip konkret umgesetzt. Die Um-

setzung soll in enger Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen erfolgen. 

Quelle: IT-Planungsrat 

 

Kostenloser interaktiver Avatar des ZDH zum Thema Cybersicherheit für Unternehmen 

Die Initiative Cybersicherheit im Handwerk des Zentralverbands des Deutschen Handwerks stellt Unter-

nehmen Informationen und Hilfestellungen zum Thema Cybersicherheit zur Verfügung. 

 

Ein interaktiver Avatar von Herrn Blank (Chat now) beantwortet kostenlos Ihre dazu gestellten Fragen 

unter folgendem Link: https://cybersicherheit-handwerk.de/ 

 

Ihr Ansprechpartner: 

Stephan Blank, ZDH, Referatsleiter Mittelstand-Digital Zentrum Handwerk, blank@zdh.de, 030 20619-

268 

 

Online-Befragung für die Evaluation des Kompetenzzentrums innovative Beschaffung (KOINNO)  

KOINNO ist als Anlaufstelle bei allen Fragen rund um das Thema innovative öffentliche Beschaffung tätig. 

 

Die Befragung richtet sich zunächst einmal an Personen, die in der öffentlichen Beschaffungslandschaft 

tätig sind, beispielsweise Entscheider, Bedarfsträger oder Beschaffer in der Verwaltung, in öffentlichen 

Einrichtungen oder bspw. auch in kommunalen Versorgungsunternehmen sowie potenzielle Anbieter, Zu-

lieferer von Produkten, Dienstleistungen oder Beschaffungsprozessen für den öffentlichen Sektor. 

 

Das Ausfüllen des Fragebogens wird etwa 10 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. 

Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und anonym und bis zum 23.05.2025 möglich. 

 

Klicken Sie dazu auf folgenden Link oder kopieren Sie den Link in Ihren Browser: https://www.2ask-

survey.com/c/HBQJSNZXCNZCR/?v=B 

 

Bei inhaltlichen Fragen oder technischen Problemen beim Aufrufen oder Ausfüllen des Fragebogens, 

wenden Sie sich bitte per Mail an evaluation@bafa.bund.de 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

 Recht ____________________________________  
 

Gastbeitrag von Norbert Dippel: Wonach bemisst sich der Auftragswert bei Restarbeiten nach 

Kündigung des Hauptvertrages? 

Norbert Dippel stellt einen aktuellen Beschluss der Vergabekammer Nordbayern zur Handha-

bung von Restaufträgen als Bezugsgröße für das prognostizierte Auftragsvolumen vor. 

 

Die Situation gehört zum Beschaffungsalltag: Bei der Abarbeitung eines öffentlichen Auftrages läuft es 

nicht rund, dem Auftragnehmer wird während der Vertragslaufzeit gekündigt. Nunmehr sollen die noch 

ausstehenden Restarbeiten vergeben werden. Dabei stellt sich die Frage, ob sich das prognostizierte 

https://www.it-planungsrat.de/aktuelles/details/it-planungsrat-beschliesst-zweiten-teil-der-foederalen-digitalstrategie
https://cybersicherheit-handwerk.de/
mailto:blank@zdh.de
https://www.2ask-survey.com/c/HBQJSNZXCNZCR/?v=B
https://www.2ask-survey.com/c/HBQJSNZXCNZCR/?v=B
mailto:evaluation@bafa.bund.de
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Auftragsvolumen auf die noch zu erledigenden Arbeiten bezieht, oder ob es auf den Gesamtauftrag an-

kommt. Hierzu hat die VK Nordbayern in einem jüngeren Beschluss (vom 20.02.2025, RMF–SG21–3194–

9–31) Stellung genommen. 

 

I. Sachverhalt 

Die Vergabestelle schrieb im Rahmen eines aus mehreren Losen bestehenden Bauauftrages unter an-

derem Abbrucharbeiten europaweit aus. Dieser Auftrag wurde an die Firma F vergeben. Noch während 

der laufenden Abbrucharbeiten wurde der Firma F gekündigt. 

 

Mit der Erbringung der restlichen Abbrucharbeiten wurde nunmehr die Firma B beauftragt. In einer ent-

sprechenden europaweiten Bekanntmachung informierte der Auftraggeber darüber, dass die Firma B im 

Wege von Nachträgen die Abbrucharbeiten mit Nachunternehmern ausführen wird. 

 

Hiergegen wandte sich der spätere Antragsteller mit einer Rüge. In dieser forderte er, dass der Auftrag 

über die Erbringung der Restarbeiten europaweit ausgeschrieben werden müsse. 

 

Der Auftraggeber wies die Rüge mit der Begründung zurück, für die Auftragswertschätzung seien lediglich 

die ausstehenden Restleistungen relevant. Sie würden den EU-Schwellenwert unterschreiten. Außerdem 

sei eine Auftragsänderung gemäß § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GWB möglich, da die Änderung aufgrund 

unvorhersehbarer Umstände notwendig sei und sich der Gesamtcharakter des Vertrages nicht ändere. 

 

Daraufhin stellte die Antragstellerin einen Nachprüfungsantrag. Vier Tage später wurden die streitgegen-

ständlichen Abbrucharbeiten beendet. 

 

Die Antragstellerin stellte infolge dessen ihren Antrag um und forderte nunmehr die Feststellung, dass 

der zwischen dem Auftraggeber und B geschlossene Vertrag über die Abbrucharbeiten vergaberechts-

widrig geschlossen und die Antragstellerin dadurch in ihren bietereigenen Rechten verletzt worden sei. 

 

II. Der Beschluss 

Die Vergabekammer hält den Nachprüfungsantrag in Gestalt des Fortsetzungsfeststellungsantrages für 

zulässig und begründet. 

 

1. Zulässigkeit des Fortsetzungsfeststellungsantrages 

 

a. Statthaftigkeit 

Gem. § 168 Abs. 2 Satz 2 GWB ist der Fortsetzungsfeststellungsantrag statthaft, nachdem sich das Nach-

prüfungsverfahren „in sonstiger Weise“ erledigt und der Antragsteller seinen ursprünglichen Nachprü-

fungsantrag entsprechend umgestellt hat. 

Vorliegend sind diese Anforderungen erfüllt, weil die streitgegenständlichen Restabbrucharbeiten mittler-

weile ausgeführt wurden, so dass kein Beschaffungsbedarf mehr besteht. 

 

b. Feststellungsinteresse 

Weitere ungeschriebene Zulässigkeitsvoraussetzung für den Feststellungsantrag ist das Vorliegen eines 

besonderen Feststellungsinteresses. Das notwendige Feststellungsinteresse rechtfertige sich durch je-

des gemäß vernünftigen Erwägungen und nach Lage des Falles anzuerkennende Interesse rechtlicher, 

wirtschaftlicher oder ideeller Art. 

 

Die beantragte Feststellung müsse geeignet sein, die Rechtsposition des Antragstellers in einem der ge-

nannten Bereiche zu verbessern und eine Beeinträchtigung seiner Rechte auszugleichen oder wenigs-

tens zu mildern. Dies könne gegeben sein, wenn 

https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/mam/service/vergabekammer/beschluss_3194-9-31.pdf
https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/mam/service/vergabekammer/beschluss_3194-9-31.pdf
https://blog.cosinex.de/normen/gwb/132-auftragsanderungen-wahrend-der-vertragslaufzeit/
https://blog.cosinex.de/normen/gwb/168-entscheidung-der-vergabekammer/
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• der Antrag der Vorbereitung einer Schadensersatzforderung diene, 

• eine hinreichend konkrete, an objektiven Anhaltspunkten festzumachende Wiederholungsgefahr be-

stünde oder 

• die Feststellung zur Rehabilitierung des Bieters erforderlich sei, weil der angegriffenen Entscheidung 

ein diskriminierender Charakter zukommt. 

Vorliegend hat die Antragstellerin ihr Feststellungsinteresse mit einer drohenden konkreten Wiederho-

lungsgefahr aufgrund des bisherigen Verhaltens des Auftraggebers begründet. Hierbei hat die Antragstel-

lerin auf weitere Fälle verwiesen, in denen der Auftraggeber sich wiederholt vergaberechtswidrig verhal-

ten und einen Auftrag ohne vorherige Ausschreibung vergeben hat. 

 

c. Zulässigkeit des ursprünglichen Nachprüfungsantrages 

Zunächst verweist die Vergabekammer darauf, dass umstritten ist, ob die Zulässigkeit des Feststellungs-

antrages auch die Zulässigkeit des ursprünglichen Nachprüfungsantrages voraussetzt. Sie verweist auf 

die unterschiedlichen Positionen1, entscheidet die Rechtsfrage aber nicht, weil der ursprüngliche Nach-

prüfungsantrag zulässig war. 

 

Im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung des Nachprüfungsantrages führt sie insbesondere aus, dass der 

Bauauftrag der streitgegenständlichen Restleistungen den maßgeblichen Schwellenwert nach § 106 Abs. 

2 Nr. 1 GWB i.V.m. Art. 4 der Richtlinie 2014/24/EU überschreitet. 

 

Für die Frage, ob der Schwellenwert erreicht wird, ist auf den voraussichtlichen Gesamtwert der vorge-

sehenen Leistung ohne Umsatzsteuer abzustellen (§ 1 Abs. 2 Satz 2 EU VOB/A i.V.m. § 3 Abs. 1 VgV). 

Isoliert betrachtet liege hier der Auftragswert der ausstehenden Restleistungen unterhalb des geltenden 

Schwellenwertes. Allerdings sei entgegen der Rechtsauffassung des Auftraggebers vorliegend nicht le-

diglich die ausstehenden Restleistungen Gegenstand der Auftragswertschätzung. Bei Kündigung des Alt-

auftrags und neuer Vergabe der noch nicht fertiggestellten oder nur mangelhaft erbrachten Leistungen 

sei für den nach § 106 GWB maßgeblichen Schwellenwert auf den gekündigten Altauftrag abzustellen 

(unter Hinweis auf: OLG Frankfurt, B. v. 07.06.2022, 11 Verg 12/21). 

 

Rein vorsorglich führt die Vergabekammer aus, dass sich der Auftraggeber auch nicht auf die 80/20-

Regelung gem. § 3 Abs. 9 VgV berufen könne. Demnach könnten einzelne Lose eines Gesamtvorhabens, 

das den EU-Schwellenwert übersteigt, national vergeben werden. Voraussetzung sei, dass der ge-

schätzte Nettowert des betreffenden Loses bei Bauleistungen unter 1 Million Euro liegt und die Summe 

der Nettowerte dieser Lose 20 Prozent des Gesamtwerts aller Lose nicht übersteigt. Der Auftraggeber 

müsse jedoch die Lose, die unter die 20 Prozent- Grenze fallen sollen, bei Einleitung des Vergabeverfah-

rens festlegen und diese Festlegung dokumentieren. Eine nachträgliche Änderung der Loszuteilung sei 

durch die Selbstbindung des Auftraggebers nicht mehr möglich. 

 

2. Begründetheit des Fortsetzungsfeststellungsantrages 

Die Vergabekammer sieht in der Beauftragung eines Drittunternehmens im Wege eines Nachtrags über 

die Restabbrucharbeiten ohne Durchführung eines europaweiten Vergabeverfahrens eine Verletzung der 

Rechte der Antragstellerin. 

Auch hinsichtlich der von dem Auftraggeber vorgebrachten angeblich zulässigen Vertragsänderung auf-

grund von unvorhersehbaren Umständen machte die Vergabekammer kurzen Prozess. 

 

Als Ausgangspunkt stellt sie fest, dass wesentliche Änderungen eines öffentlichen Auftrags während der 

Vertragslaufzeit ein neues Vergabeverfahren erfordern. Nach dem Gesetzestext sei von einer wesentli-

chen Änderung insbesondere dann auszugehen, wenn ein neuer Auftragnehmer den Auftragnehmer in 

https://blog.cosinex.de/2025/05/06/wonach-bemisst-sich-der-auftragswert-bei-restarbeiten-nach-kuendigung-des-hauptvertrages/?utm_source=brevo&utm_campaign=bdienst&utm_medium=email&utm_id=647#easy-footnote-bottom-1-35749
https://openjur.de/u/2445938.html
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anderen als den in § 132 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 GWB vorgesehenen Fällen ersetzt (§ 132 Abs. 1 Satz 3 

Nr. 4 GWB). 

 

Diesbezüglich wertet die Vergabekammer – entgegen der Rechtsauffassung des Auftraggebers – trotz 

der erfolgten Kündigung des Altauftrags die erfolgte Beauftragung als einen derartigen Fall der Ersetzung 

des Auftragnehmers während der Vertragslaufzeit. 

 

Nach der Systematik des § 132 GWB könne in einem solchen Fall der Auftragnehmer ohne Durchführung 

eines neuen Vergabeverfahrens nur unter den Voraussetzungen des § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 GWB (im 

Folgenden auszugsweise wiedergegeben) ersetzt werden: 

 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 ist die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durchführung eines 

neuen Vergabeverfahrens zulässig, wenn 

[..] 

4. ein neuer Auftragnehmer den bisherigen Auftragnehmer ersetzt 

a. aufgrund einer Überprüfungsklausel im Sinne von Nummer 1, 

b. aufgrund der Tatsache, dass ein anderes Unternehmen, das die ursprünglich festgelegten An-

forderungen an die Eignung erfüllt, im Zuge einer Unternehmensumstrukturierung, wie zum 

Beispiel durch Übernahme, Zusammenschluss, Erwerb oder Insolvenz, ganz oder teilweise an 

die Stelle des ursprünglichen Auftragnehmers tritt, sofern dies keine weiteren wesentlichen 

Änderungen im Sinne des Absatzes 1 zur Folge hat, oder 

c. aufgrund der Tatsache, dass der öffentliche Auftraggeber selbst die Verpflichtungen des 

Hauptauftragnehmers gegenüber seinen Unterauftragnehmern übernimmt. 

Nach Ansicht der Vergabekammer liegen die vorzitierten speziellen Voraussetzungen für die zulässige 

Ersetzung des Vertragspartners nicht vor. Damit sei im vorliegenden Fall die Regelung über Vertragsän-

derungen aufgrund nicht vorhersehbarer Umstände (§ 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GWB) nicht anwendbar 

(unter Bezugnahme auf: BayObLG, B. v. 21.02.2024, Verg 5/24). 

 

Mangels zulässiger Vertragsänderung hätten die streitgegenständlichen Restabbrucharbeiten daher auch 

nach der Kündigung des ursprünglichen Auftragnehmers erneut öffentlich ausgeschrieben werden müs-

sen. 

 

III. Hinweise für die Praxis 

Die zum Teil erheblich angehobenen Wertgrenzen für Direktaufträge verleiten vielleicht auch ein wenig 

dazu, Teilaufträge als Bezugsgröße für das prognostizierte Auftragsvolumen zu nehmen. Dass dies im 

Fall von Restaufträgen unzulässig ist, hat die Vergabekammer Nordbayern deutlich herausgestellt. 

 

Quelle: cosinex Blog, URL https://csx.de/fldoL. 

 

Die hier zitierten Entscheidungen finden Sie in der Regel über https://dejure.org/. Sollte eine Entschei-

dung hierüber nicht auffindbar sein, hilft Ihnen Ihre zuständige Auftragsberatungsstelle gerne weiter.  

 

 

 International ______________________________  
 

https://csx.de/fldoL
https://dejure.org/
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International 

Fit für Ausschreibungen internationaler Organisation 

Ausschreibungen und Projekte, die von internationalen Organisationen finanziert werden, bieten Unter-

nehmen eine strategische Möglichkeit, neue Märkte zu erschließen. Sie ermöglichen einen vergleichs-

weise risikoarmen Markteintritt, bieten finanzielle Sicherheit und eröffnen wertvolle Referenzen für zu-

künftige Geschäfte. Das onlinebasierte Einsteigerseminar soll interessierten Unternehmern grundlegende 

Kenntnisse und konkrete Hilfestellungen für die Teilnahme an internationalen Ausschreibungen vermit-

teln. Das Webinar ist Auftakt einer Veranstaltungsreihe der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung 

(AWE), des VDMA e.V. und Germany Trade & Invest (GTAI). Zur Anmeldung gelangen Sie hier. 

 

Aus der EU 

CO₂ Performance Ladder Europe Community of Practice  

Die Europäische Kommission und die Stiftung für klimafreundliches Beschaffungswesen und Wirtschaft 

(SKAO) haben die CO₂ Performance Ladder Europe Community of Practice (CoP) ins Leben gerufen. 

Eine neue Initiative, die öffentliche Beschaffungsstellen in ganz Europa dabei unterstützen soll, CO₂-Re-

duzierung in ihre Beschaffungsprozesse zu integrieren. 

Die CoP wird auf der Public Buyers Community Platform gehostet. Sie bietet öffentlichen Auftraggebern 

einen gemeinsamen Raum, um Wissen auszutauschen. Die neue CoP soll öffentlichen Auftraggebern in 

ganz Europa helfen, sich zu vernetzen, Erkenntnisse auszutauschen und auf Ressourcen zuzugreifen, 

die sie für die Implementierung dieses Instruments für die umweltgerechte öffentliche Beschaffung benö-

tigen.  

Die CoP bietet öffentlichen Auftraggebern die Möglichkeit von den Erfahrungen anderer zu lernen und 

praktische Ratschläge zur Nutzung der CO₂ Performance Ladder zu erhalten. Mitglieder haben Zugang 

zu Fallstudien, Tools und fachkundiger Unterstützung, die auf die Bedürfnisse ihres Landes zugeschnitten 

sind. Die CoP steht Vergabestellen aus Belgien, Frankreich, Deutschland, Irland, Portugal, den Nieder-

landen und Großbritannien offen. 

Ihr Ansprechpartner: 

Steffen Müller, Tel. 089 5116-3172, muellers@abz-bayern.de 

 

 Veranstaltungen ___________________________  
 

Veranstaltungen der Auftragsberatungsstelle Sachsen-Anhalt  

03.06.2025 - Beschaffung mit Rahmenverträgen 

17.06.2025 - ONLINE - Grundlagen der Beschaffung von Bau- und Planungsleistungen - VOB/B und HOAI 

24.06.2025 - TVergG LSA - Sichere Vergabe nach TVergG LSA und UVgO 

16.09.2025 - ONLINE - Die neue Vergaberechtsreform 2025 - Das Vergabetransformationspaket 

23.09.2025 - ONLINE - Beschaffung von IT-Leistungen 

07.10.2025 - ABC von Beschaffung und Vergabe 

05.11.2025 – 10. VERGABEKONGRESS Sachsen-Anhalt in Gatersleben 

11.11.2025 - Aktuelle Rechtsprechung im Vergaberecht 

18.11.2025 - Intensivseminar - Leistungsbeschreibung und Wertung 

02.12.2025 - Vergaberecht für Ein- und Aufsteiger 

09.12.2025 - E-Vergabe, eForms, elektronischer Bekanntmachungsservice - Aktuelles, Probleme und  

                     Rechtsprechung sowie das neue Onlinezugangsgesetz (OZG) 

https://www.gtai.de/de/meta/veranstaltungen/fit-fuer-ausschreibungen-internationaler-organisationen-1892398
https://public-buyers-community.ec.europa.eu/communities/co2-performance-ladder-europe
mailto:muellers@abz-bayern.de

